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Protokoll

„Barrieren in den Medien“
Themenkreis zum Thema „Medien“ anlässlich des nationalen Informationstages der ÖAR am 30. November 2009 zum Thema „UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Chance – Verpflichtung – Alibi“ im Parlament
1. Ausgangslage
In Österreich gibt es – nach dem Behindertenbericht 2008 – rund 318.000 dauerhaft sehbeeinträchtigte
 Menschen, das sind 3,9 Prozent der Bevölkerung. Weitere 2,5 Prozent der Bevölkerung (202.000 Personen) sind von dauerhaften Hörbeeinträchtigungen betroffen. Fazit: Mehr als eine halbe Million Menschen leiden in unserem Land an einer Sinnesbeeinträchtigung.
Diese Personengruppe, zu der auch noch Menschen mit Lernschwierigkeiten bzw. einer Einschränkung ihrer intellektuellen Fähigkeiten bzw. (sekundäre)
 Analphabeten dazugezählt werden müssen, kann Medien ohne fremde Hilfe oder ohne entsprechende Hilfsmittel nicht oder kaum konsumieren. 
Zu derartigen Hilfsmitteln zählen:
· Audiodeskription für blinde und sehbehinderte Menschen: Bei Spielfilmen, Serienfolgen und Dokumentationen ist es für Blinde oft schwierig, der Handlung zu folgen. Dann sind Hinweise notwendig, die erklären, was im Bild vor sich geht. Akustischen Untertiteln vergleichbar, beschreibt eine Audiodeskription in knappen Worten zentrale Elemente der Handlung sowie Gestik, Mimik und Dekors. Die Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Audiodeskription heißt das Verfahren, das aus einem Film einen Hörfilm macht. Die Audiodeskription eröffnet Blinden und Sehbehinderten einen direkten Zugang zur Bilderwelt des Films.
· Untertitelung bzw. Gebärdensprache für gehörlose Menschen: Untertitel bezeichnen Textzeilen, die ins Fernsehbild eingeblendet werden, um gesprochene Inhalte für Hörgeschädigte erfassbar zu machen.  Untertitel für Gehörlose und Schwerhörige beschreiben neben den sprachlichen Inhalten auch Umgebungsgeräusche, z. B. mit dem Hinweis „Ruhige Musik“. Als Gebärdensprache bezeichnet man eine eigenständige, visuell wahrnehmbare natürliche Sprache, die insbesondere von tauben und schwerhörigen Menschen zur Kommunikation genutzt wird. Bei Taubblinden werden Gebärdensprache bzw. Gebärden im Handkontakt über die haptischen Sinne (Bewegung und Berührung) wahrgenommen. Gebärdensprache besteht aus kombinierten Zeichen (Gebärden), die vor allem mit den Händen, in Verbindung mit Mimik und Mundbild (lautlos gesprochene Wörter oder Silben) und zudem im Kontext mit der Körperhaltung gebildet werden.

· Einfache oder leichte Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten, intellektueller Beeinträchtigung bzw. für (sekundäre) Analphabeten: Darunter versteht man eine sprachliche Ausdrucksweise, die besonders leicht verständlich ist. Sie soll vor allem Menschen mit geringen sprachlichen Fähigkeiten das Verständnis von Texten erleichtern.

Unter Barrierefreiheit verstehen wir die uneingeschränkte Konsumation von Medieninhalten für blinde und sehbehinderte bzw. gehörlose und gehörgeschädigte RezipientInnen oder solche mit Einschränkungen ihrer intellektuellen Fähigkeiten. Derzeit ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht barrierefrei, das Angebot an untertitelten Sendungen im ORF-Fernsehen liegt bei lediglich ca. 30 Prozent, Hörfilme gibt es kaum.

2. Ziel
Im Themenkreis „Medien“ sollen auf Grundlage des Übereinkommens über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zwei Hauptforderungen an Politik & Medien in Sachen barrierefreie Medien gemeinsam erarbeitet werden.

3. Vorgangsweise

Zunächst wurden drei Arbeitsgruppen gebildet:

· Arbeitsgruppe 1 „UN-Konvention“: Zentrale Aufgabenstellung dieser Gruppe ist es, aus dem Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen jene Passagen herauszufiltern, die dem Staat Verpflichtungen zur Sicherstellung von barrierefreien Medien auferlegen bzw. die Darstellung von behinderten Menschen in Medien betreffen.
· Arbeitsgruppe 2 „ORF-Gesetz“: Diese Gruppe beschäftigt sich mit dem aktuellen Begutachtungsentwurf der Novelle zum ORF-Gesetz: In welchen Regelungen ist die Barrierefreiheit verankert? Gibt es auch Passagen zur Darstellung von behinderten Menschen im Fernsehen?

· Arbeitsgruppe 3 „Behinderte in Medien“: Wie werden – aus Sicht der Alltagserfahrung als RezipientInnen – behinderte Menschen im österreichischen Fernsehen dargestellt (Stichwort „Licht ins Dunkel“)? Entspricht dies den Vorstellungen der Betroffenen?
Plenum: Zunächst wurden die Hauptergebnisse der drei Arbeitsgruppen präsentiert und anschließend verknüpft. Zentrale Fragen:

1. Entspricht der Entwurf der Novelle zum ORF-Gesetz der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen?

2. Entspricht die Darstellung von behinderten Menschen im Fernsehen den Regelungen in der UN-Konvention bzw. im ORF-Gesetz?


4. Forderungen

Aus diesen beiden zentralen Fragen hat der Themenkreis „Medien“ abschließend folgende zentrale Forderungen an Politik & Medien formuliert und der ÖAR zur Übermittlung weitergeleitet:
1)
Der Entwurf zur Novellierung des ORF-Gesetzes entspricht im § 5 Abs. 2 nicht der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, da die Formulierung zu wenig konkret ist und keine festgelegten, über prüfbare Maßnahmen fordert. (Zitat: schrittweise Erhöhung). 

Daraus entsteht folgende Forderung: 

Die barrierefreien Angebote im ORF, Radio, TV und Internet für Menschen mit Behinderung müssen nämlich um 15 %, bis zum Erreichen einer vollständigen Barrierefreiheit, erhöht werden. Dazu müssen Experten in eigener Sache einbezogen werden, in max. 10 Jahren muss 100%ige Barrierefreiheit erreicht sein. 

Überall dort, wo der Staat Medienprodukte mit Steuergeld fordert, muss eine 100%ige Barrierefreiheit gegeben sein. 

2)
Entsprechend Artikel 8 der UN-Konvention betreffend der Darstellung von Menschen mit Behinderung in den Medien fordern wir: 

Menschenwürdige, respektvolle Darstellung von Menschen mit Behinderung unter verzicht der Verwendung von Klischees und Vorurteilen. Die Vergabe von Forderungen soll verpflichtend an eine entsprechende Ausbildung von Journalisten im korrekten Sprachgebrauch gebunden werden. Der ORF muss im Sinne seines öffentlich-rechtlichen Auftrags seitens des Gesetzgebers dazu verpflichtet werden, Menschen mit Behinderung unter Einbeziehung der Betroffenen umfassend und vorurteilsfrei, in allen Sendestrecken in der Berichtsausstattung Raum zu geben.

Wien, 30. November 2009

Mag. Raimund Lunzer                

Mag. Martin Tree
PR-Referent ÖBSV-Dachverband  
     PR-Referent ÖBSV-Landesgruppe

                                                                     Wien, NÖ und Burgenland

� Als dauerhafte Sehbeeinträchtigungen werden Sehbeeinträchtigungen gezählt, die trotz Brille, Kontaktlinsen oder anderer Sehhilfen bestehen.


� Darunter verstehen wir Menschen, welche zwar Schreiben und Lesen gelernt haben, diese Fähigkeit jedoch nie richtig beherrscht haben bzw. mangels praktischer Ausübung wieder verlernt haben.


� Quelle: Wikipedia


� ebd.
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